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BUNDESGESETZBLATT
FÜR DIE REPUBLIK ÖSTERREICH

Jahrgang 1999 Ausgegeben am 26. März 1999 Teil I

49. Bundesgesetz: Konzernabschlußgesetz (KonzaG)
(NR: GP XX RV 1576 AB 1629 S. 159. BR: AB 5893 S. 651.)

49. Bundesgesetz über Änderungen des Handelsgesetzbuchs, des Bankwesengesetzes, des
Wertpapieraufsichtsgesetzes und des Versicherungsaufsichtsgesetzes betreffend die An-
wendung international anerkannter Rechnungslegungsgrundsätze bei Konzernabschlüs-
sen – Konzernabschlußgesetz (KonzaG)

Der Nationalrat hat beschlossen:

Artikel I

Änderungen des Handelsgesetzbuchs

Das Handelsgesetzbuch, RGBl. S. 219/1897, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl. I
Nr. 158/1998, wird wie folgt geändert:

1. Nach dem § 245 wird folgender § 245a samt Überschrift eingefügt:

„Konzernabschlüsse nach international anerkannten Rechnungslegungsgrundsätzen

§ 245a. (1) Ein Mutterunternehmen, das einen Konzernabschluß und einen Konzernlagebericht nach
international anerkannten Rechnungslegungsgrundsätzen aufstellt, muß die Bestimmungen der §§ 248 bis
267 für diesen Konzernabschluß und Konzernlagebericht nicht anwenden, wenn

1. der Konzernabschluß und der Konzernlagebericht im Einklang mit der Richtlinie 83/349/EWG
über den konsolidierten Abschluß, ABl. Nr. L 193 vom 18. Juli 1983, S 1, stehen;

2. der Anhang oder die Erläuterungen zum Konzernabschluß die Bezeichnung der angewandten
Rechnungslegungsgrundsätze sowie eine Erläuterung der vom österreichischen Recht
abweichenden Bilanzierungs-, Bewertungs- und Konsolidierungsmethoden enthalten;

3. die Aussagekraft des nach international anerkannten Rechnungslegungsgrundsätzen aufgestellten
Konzernabschlusses und Konzernlageberichts der Aussagekraft eines nach den Bestimmungen
dieses Abschnitts aufgestellten Konzernabschlusses und Konzernlageberichts mindestens
gleichwertig ist;

4. der gemäß § 268 Abs. 2 bestellte Abschlußprüfer bestätigt, daß die in Z 1 bis 3 genannten
Voraussetzungen erfüllt sind; und wenn

5. der Bestätigungsvermerk des Abschlußprüfers in einer dem § 274 Abs. 1 bis 4 mindestens
gleichwertigen Art über das Ergebnis der Prüfung des Konzernabschlusses und des
Konzernlageberichts berichtet.

(2) Bei der Offenlegung ist ausdrücklich darauf hinzuweisen, daß es sich um einen nach international
anerkannten Rechnungslegungsgrundsätzen erstellten Konzernabschluß und Konzernlagebericht handelt;
die angewandten Rechnungslegungsgrundsätze sind dabei anzugeben.

(3) Der Bundesminister für Justiz kann durch Verordnung feststellen, welche Voraussetzungen
Konzernabschlüsse und Konzernlageberichte im einzelnen erfüllen müssen, um Abs. 1 Z 3 zu
entsprechen. Dies kann auch durch die Bezeichnung bestimmter Rechnungslegungsgrundsätze geschehen,
bei deren Anwendung Abs. 1 Z 3 entsprochen wird.“

2. Dem § 274 wird folgender Abs. 5 angefügt:

„(5) Bei einem nach § 245a aufgestellten Konzernabschluß kann der Bestätigungsvermerk nach
international anerkannten Prüfungsgrundsätzen gestaltet werden; seine Aussagekraft muß mindestens den
Abs. 1 bis 4 entsprechen.“
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Artikel II

Änderungen des Bankwesengesetzes

Das Bankwesengesetz – BWG, BGBl. Nr. 532/1993, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz
BGBl. I Nr. 153/1998, wird wie folgt geändert:

1. § 44 Abs. 1 erster und zweiter Satz haben zu lauten:

„Die geprüften Jahresabschlüsse, Lageberichte, Konzernabschlüsse und Konzernlageberichte nach § 59
und § 59a Abs. 1 sowie die Prüfungsberichte über die Jahresabschlüsse, Lageberichte, Konzernabschlüsse
und Konzernlageberichte nach § 59 und § 59a Abs. 1 sind von den Kreditinstituten und den
Zweigniederlassungen ausländischer Kreditinstitute längstens innerhalb von sechs Monaten nach
Abschluß des Geschäftsjahres dem Bundesminister für Finanzen und der Oesterreichischen Nationalbank
vorzulegen. Weiters haben die Kreditinstitute der Oesterreichischen Nationalbank längstens innerhalb von
sechs Monaten nach Abschluß des Geschäftsjahres die Daten der Jahresabschlüsse und der
Konzernabschlüsse nach § 59 und § 59a Abs. 1 auf elektronischen Datenträgern in standardisierter Form
zu übermitteln.“

2. Dem § 59 wird folgender Abs. 7 angefügt:

„(7) Bei Einbeziehung von auf Kostendeckungsbasis geführten Unternehmen mit bankbezogenen
Hilfsdiensten nach § 2 Z 27 in die Konsolidierung dürfen sich daraus ergebende Erträge mit den
anteiligen Aufwendungen saldiert werden, wenn die Erträge aus Umsätzen mit Unternehmen, die nicht in
die Vollkonsolidierung einzubeziehen sind, stammen und der Ersatz der Aufwendungen durch diese
Unternehmen vertraglich festgelegt ist.“

3. Nach dem § 59 wird folgender § 59a eingefügt:

„§ 59a. (1) Ein übergeordnetes Kreditinstitut, das einen Konzernabschluß nach international
anerkannten Rechnungslegungsgrundsätzen gemäß § 245a Abs. 1 HGB aufstellt, muß die Anlage zu § 43
sowie die §§ 45 bis 59 und 64 Abs. 4 nicht anwenden, wenn der Konzernabschluß und der Konzernlage-
bericht im Einklang mit den Bestimmungen der Richtlinie 86/635/EWG über den Jahresabschluß und den
konsolidierten Abschluß von Banken und anderen Finanzinstituten, ABl. Nr. L 372 vom 31. Dezember
1986, S 1, stehen und die Voraussetzungen des § 245a Abs. 1 Z 2 bis 5 und Abs. 2 HGB erfüllt sind.

(2) Der Bundesminister für Finanzen kann durch Verordnung die Gliederung eines Konzernab-
schlusses nach Abs. 1 festlegen.“

4. § 60 hat zu lauten:

„§ 60. Der Jahresabschluß jedes Kreditinstitutes und der Konzernabschluß jeder Kreditinstituts-
gruppe nach § 59 Abs. 1 sowie jedes Kreditinstitutskonzerns nach § 59a Abs. 1 sind unter Einbeziehung
der Buchführung, des Lageberichtes und des Konzernlageberichtes nach § 59 und § 59a Abs. 1 durch
Bankprüfer zu prüfen.“

5. § 65 wird wie folgt geändert:

a) Abs. 1 hat zu lauten:

„(1) Die Kreditinstitute haben den Jahresabschluß und den Konzernabschluß nach § 59 und § 59a
Abs. 1 unverzüglich nach der Feststellung im „Amtsblatt zur Wiener Zeitung“ oder in einem allgemein
erhältlichen Bekanntmachungsblatt zu veröffentlichen. Der Lagebericht und der Konzernlagebericht nach
§ 59 und § 59a Abs. 1 sind am Sitz des Kreditinstitutes für jedermann zur Einsichtnahme bereitzuhalten.“

b) Abs. 2a erster Satz hat zu lauten:

„Nachstehende Angaben des Konzernanhanges (§ 59 Abs. 1 und § 59a Abs. 1) sind zu veröffentlichen:“

Artikel III

Änderung des Wertpapieraufsichtsgesetzes

Das Wertpapieraufsichtsgesetz – WAG, BGBl. Nr. 753/1996, zuletzt geändert durch BGBl. I
Nr. 126/1998, wird wie folgt geändert:

§ 23 Abs. 1 zweiter Halbsatz hat zu lauten:

„die §§ 43, 45 bis 59a Abs. 1 und 2, 64 und 65 Abs. 1 und 2 BWG sind anzuwenden.“
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Artikel IV

Änderungen des Versicherungsaufsichtsgesetzes

Das Versicherungsaufsichtsgesetz, BGBl. Nr. 569/1978, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz
BGBl. I Nr. 153/1998, wird wie folgt geändert:

1. Dem § 80a Abs. 2 wird folgender Satz angefügt:

„§ 80b ist sinngemäß anzuwenden.“

2. Nach dem § 80a wird folgender § 80b samt Überschrift eingefügt:

„Konzernabschluß nach international anerkannten Rechnungslegungsgrundsätzen

§ 80b. (1) Ein Versicherungsunternehmen, das einen Konzernabschluß und Konzernlagebericht nach
international anerkannten Rechnungslegungsgrundsätzen gemäß § 245a Abs. 1 HGB aufstellt, muß die
§§ 81b bis 81p und 85b, soweit diese den Konzernabschluß oder den Konzernlagebericht betreffen, nicht
anwenden, wenn

1. die in § 245a Abs. 1 Z 2 und 5 HGB genannten Voraussetzungen erfüllt sind;
2. der Konzernabschluß und der Konzernlagebericht im Einklang mit den Bestimmungen der

Richtlinie 91/674/EWG (ABl. Nr. L 374 vom 31. Dezember 1991, S 7) stehen;
3. die Aussagekraft des nach international anerkannten Rechnungslegungsgrundsätzen aufgestellten

Konzernabschlusses und Konzernlageberichtes der Aussagekraft eines nach den Bestimmungen
dieses Bundesgesetzes aufgestellten Konzernabschlusses und Konzernlageberichtes mindestens
gleichwertig ist; und wenn

4. der gemäß § 82 Abs. 4 in Verbindung mit Abs. 10 beauftragte Abschlußprüfer bestätigt, daß die
in Z 1 bis 3 genannten Voraussetzungen erfüllt sind.

(2) Die Angaben und Erläuterungen gemäß § 245a Abs. 1 Z 2 HGB bilden einen Bestandteil des
Konzernabschlusses.

(3) Unbeschadet des § 245a Abs. 2 HGB ist bei der Offenlegung auch ausdrücklich darauf
hinzuweisen, daß es sich nicht um einen nach den Vorschriften dieses Bundesgesetzes aufgestellten
Konzernabschluß und Konzernlagebericht handelt.

(4) Die Versicherungsaufsichtsbehörde kann durch Verordnung festlegen, welche Voraussetzungen
der Konzernabschluß und der Konzernlagebericht im einzelnen erfüllen müssen, um Abs. 1 Z 3 zu
entsprechen. Dies kann auch durch die Bezeichnung bestimmter Rechnungslegungsgrundsätze geschehen,
bei deren Anwendung den Bestimmungen des Abs. 1 Z 3 entsprochen wird.“

3. Im § 81 Abs. 5 letzter Satz wird der Punkt durch einen Strichpunkt ersetzt und der Halbsatz „dies gilt
auch für den befreienden Konzernabschluß und Konzernlagebericht.“ angefügt.

4. Dem § 82 wird folgender Abs. 11 angefügt:

„(11) Bei Anwendung des § 80b Abs. 1 hat der Bericht gemäß Abs. 5 insbesondere auch nähere
Angaben über die Einhaltung der Vorschriften des § 80b Abs. 1 zu enthalten.“

5. Dem § 84 wird folgender Abs. 7 angefügt:

„(7) Für den Konzernabschluß und den Konzernlagebericht gemäß § 80b Abs. 1 gelten die Abs. 1, 2
und 5 sinngemäß. Es sind die Angaben gemäß § 245a Abs. 2 HGB und § 80b Abs. 3 sowie vom Anhang
und von den Erläuterungen die Angaben gemäß § 245a Abs. 1 Z 2 HGB sowie diejenigen Angaben zu
veröffentlichen, die den in Abs. 3 angeführten entsprechen.“

Artikel V

Verweisungen

Soweit in anderen Bundesgesetzen und Verordnungen auf Bestimmungen verwiesen ist, die durch
dieses Bundesgesetz geändert werden, erhält die Verweisung ihren Inhalt aus den entsprechenden
Bestimmungen dieses Bundesgesetzes.

Artikel VI

Übergangsbestimmung und Vollziehungsklausel

§ 1. Die Bestimmungen dieses Bundesgesetzes können erstmalig auf Geschäftsjahre angewendet
werden, die nach dem 31. Dezember 1997 beginnen.
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§ 2. Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes sind hinsichtlich des Art. I der Bundesminister für
Justiz, hinsichtlich der Art. II, III und IV Z 3 bis 5 der Bundesminister für Finanzen und hinsichtlich des
Art. IV Z 1 und 2 sowie des Art. V der Bundesminister für Justiz und der Bundesminister für Finanzen
betraut.

Klestil

Klima


